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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1987

Norm

ZPO §351

ZPO §366

Rechtssatz

Nach der Erstattung des Gutachtens durch den Sachverständigen kann dem Antrag, ihn zu entheben und an seiner

Stelle einen anderen Sachverständigen zu bestellen, nicht mehr entsprochen werden, Ein Rekurs gegen den

Bestellungsbeschluß (Außerstreitverfahren) ist zurückzuweisen, weil ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Umbestellung

nicht mehr besteht.
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